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hiermit beantworte ich Ihre Anfrage 

 
Ist ein Stadtratsbeschluss in seinem Wortlaut für alle Beteiligten verbindlich 
oder nur eine „unverbindliche“ Richtlinie für die mit der Durchsetzung 
beauftragten Ämter der Stadtverwaltung? 
 

wie folgt: 

 
Stadtratsbeschlüsse sind für die Verwaltung verbindlich. 

 

Im Falle der von Ihnen angeführten Gestattung der Dreizügigkeit der GS 

Urbich für den Einschulungsjahrgang 2012/2013 gibt es keinen Wider- 

spruch zu dem entsprechenden Stadtratsbeschluss. 

 

Zügigkeiten von Schulen stellen mathematisch gesehen einen Mittelwert dar, 

der sich rechnerisch aus dem Quotienten der Summe aller Klassen und der 

Anzahl der Klassenstufen ergibt.  

Mit anderen Worten bedeutet dies, dass in den einzelnen Klassenstufen je 

nach Notwendigkeit unterschiedliche Klassenzahlen vorhanden sein können, 

die aber über alle Schuljahre gerechnet in ihrem Mittelwert der vorgegebenen 

Zügigkeit entsprechen sollten. 

Das Einverständnis der Verwaltung für die zusätzliche 1. Klasse basierte auf 

dem besonders hohen Schüleraufkommen des Einschulungsjahrganges 

2012/2013 des eigenen Schuleinzugsbereiches (50 Schüler plus 3 Gastschüler) 

bei gleichzeitig verbesserten räumlichen Bedingungen und unter Beachtung 

des zu verwirklichenden pädagogischen Konzeptes der GS Urbich. Die 

Zustimmung gilt ausdrücklich nur für den Einschulungsjahrgang 2012/2013! 

 

Die Situation in der RS Urbich ist bezüglich der Schülerherkunft des Schüler- 

jahrganges 2012/2013 gänzlich anders. Aus dem eigenen Schuleinzugsbe- 

reich kommen lediglich 16 Schüler. Es wurden 9 Gastschüler für diese Klasse 

genehmigt. 

  

Der Oberbürgermeister 
 

Landeshauptstadt Erfurt . Der Oberbürgermeister . 99111 Erfurt 

 

  
Ortsteilbürgermeister Urbich 

Herrn Gießler 

 

 

Drucksache 2207/12 - Fortsetzung des Schulnetzes für die Schuljahre 2012/13 

bis 2013/14 

Ihre Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO - öffentlich 

Journal-Nr.:  

 
 

 

Sehr geehrter Herr Gießler,  Erfurt,  
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Für den Schulträger besteht auf Grund dieser Sachlage keine Veranlassung 

die Zügigkeit in der RS Urbich zu ändern. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Andreas Bausewein 

 

 

 

  

 

 

 

 


	TM_Empfänger
	TM_Absender
	TM_Zeichen
	TM_Briefanrede
	TM_Datum

